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FRAU UND SOZIALE SICHERHEIT
DIE SOZIALVERSICHERUNG - HINDERNIS ZUR EMANZIPATION?

2. Teil: Postulate für eine Veränderung

unseres diskriminierenden
Sozialversicherungssystems (s.a. Nr.
1/81, S. 12, 13)

Die Frage, ob un^er Sozialversicherungsystem
ein Hindernis zur Emanzipation dar-

steüe, muss insofern bejaht werden, als die
Sozialversicherung nicht nur traditioneUe
Rollenschemata für Mann und Frau über-
nimmt, sondern zusätzUch Folgen an die
Rollenverteüung anknüpft und die ökonomische

Abhängigkeit der verheirateten
Frau verstärkt. Dass solche negativen
Auswirkungen der Sozialversicherung für die
Frau beseitigt werden müssen, ist indiskutabel.

Hingegen kommt der Gedanke auf,
ob nicht im Gegenteü emer Verbesserung
z.B. des Altersvorsorgesystems
Schrittmacherfunktion für die rechtliche Verwükli-
chung der Gleichberechtigung der
Geschlechter zukommen könnte.
Wü woüen anschliessend an die Diskussionen

am Kongress der Demokratischen
Juristen zum Thema Frau in der
Sozialversicherung einige Punkte aufzeigen, wo
angesetzt werden muss, um einen
Sozialversicherungsschutz für die Frau zu
erreichen, der demjenigen entspricht, den der
Mann heute geniesst. Wobei zu erwähnen
ist, dass selbstverständlich auch der
Sozialversicherungsschutz des Mannes heute

noch durchaus ungenügend und
verbesserungswürdig ist.

Um eine wükliche Gleichberechtigung der
Frau in der Sozialversicherung anzustreben,

müssen weitgehende Veränderungen
auf Gebieten wie dem Eherecht, dem
Arbeitsrecht usw. gefordert werden. Solche
Veränderungen sind natürlich nicht nur
und in erster Linie unter dem Aspekt der
Gleichberechtigung in der Sozialversicherung

anzustreben, jedoch sind sie zur
Erreichung dieses Ziels unerlässlich und
daher mit in Betracht zu ziehen.

Im folgenden soüen nun einige Ansatzpunkte

für ein gerechteres Sozialversicherungssystem

angeführt werden, wobei hier
im wesentlichen vom Beispiel der AHV
ausgegangen wüd.
1 Jede Frau und jeder Mann soU sich
seine/ihre eigene Versicherung aufbauen
können. Dies bedeutet, dass jedefrau und
jedermann unabhängig vom Zivüstand
Altersvorsorgeleistungen erbringen und
aufgmnd der Einstufung der eigenen Person
rentenberechtigt wüd.

2. Als notwendige Voraussetzung für die
Forderung in Punkt 1 ist die Aufteüung
aUer geseUschaftUch notwendigen Arbeit
zwischen beiden Geschlechtern anzustreben.

Jede Frau und jeder Mann soU sich
aufgrund eigener Erwerbstätigkeit ernähren

können und die Hausarbeit soU
zwischen Mann und Frau aufgeteüt werden.
Eine solche Lösung setzt natürlich einerseits

partnerschaftliche Beziehungen
voraus (das Eherecht müsste, sofern
überhaupt noch erwünscht, geändert werden)
und andererseits muss die Frau im
Erwerbsleben gleichberechtigt werden (gleicher

Lohn, gleiche Chancen in Beruf und
Ausbüdung).

3. Probleme könnten entstehen, wo die
Wahrnehmung von Betreuungsaufgaben
ün Gegensatz zu emer Erwerbstätigkeit
steht. Hier wäre zu fordern, dass Personen,

die z.B. wegen Kindererziehung oder
Pflege von Verwandten keiner entlöhnten
Arbeitstätigkeit nachgehen können, während

dieser Zeit ohne NachteU von
Altersvorsorgebeiträgen befreit werden soU.
Daneben besteht natürlich die Forderung
nach emer Mutterschaftsversichemng, die
einen Ersatz für Lohnausfall infolge
Kinderbetreuung bringen soute.

4. Als Altersvorsorgesystem ist eine Volks-
pension anzustreben und damit ein
Verzicht auf das Dreisäulensystem. Die für

'ken und VersicherungsgeseUschaften
einträgüche 2. Säule (damit sind die
mskassen gemeint) erfasst nach
durch Gesetz noch einzuführenden

^atorium nur erwerbstätige Personen
.nit einem gewissen Müidesteinkommen.
fcenachteÜigt werden hier vorläufig auch
w^der Frauen, die mit niedrigen Löhnen
vom Obügatorium gar nicht erfasst werden.

Was die 3. Säule anbelangt (individuelle,

private Spartätigkeit), so fehlen
wiederum namentiich den Frauen die
entsprechenden Mittel, um Selbstvorsorge
betreiben zu können.

Mit der Verwüküchung der oben erwähnten

Postulate drängt sich die Angleichung
des Rentenalters von Mann und Frau auf,
wobei für eine Herabsetzung des Rentenalters

des Mannes zu plädieren ist.

Die hier in Zusammenhang mit der
Verbessemng der SteUung der Frau in der
Sozialversicherung (insbesondere der AHV)
aufgezeigten — bei unserem poUtischen
Küma wohl eher langfristigen - Perspektiven

sind zum grossen Teü unbestrittene
allgemeine Forderungen der Frauenbewegung.

Es steUt sich hier aber die Frage, ob
bis zur Verwüküchung solcher Ziele
nicht auch kurzfristige Lösungen
angestrebt werden soUen, die heute immer
noch weit verbreitete RoUenverteüung in
Rechnung ziehen. Nicht unproblematisch

sind nachfolgende Vorschläge
deshalb, weü die Gefahr besteht, dass sie

von patriarchalischen Kräften aufgenommen

werden könnten, um die benachteiligte

SteUung der Frau in unserer GeseUschaft

zu zementieren.
1 Solange noch nicht für aUe verheüate-
ten Frauen eine Erwerbstätigkeit mög-
Uch ist, muss eine AHV-Beitragspflicht
und damit eigenständige Rentenberechtigung

der Hausfrau erwogen werden,
um die ohnehin schon starke ökonomische

Abhängigkeit der Hausfrau von
ihrem Ehemann zu verringern und die
Problematik einer Scheidung in vorgerücktem
Alter zu müdem.

2. Eine andere Lösung für eine unabhängige

und ausreichende Altersvorsorge für
die nicht erwerbstätige verheüatete Frau
wäre in einer obligatorisch durch den
Mann zu errichtenden zusätzüchen
Altersversicherung zugunsten der Ehefrau zu
sehen.

Elisabeth RosewaU-Freyvogel
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